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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §19 Abs1;

Rechtssatz

Der Zu6uß der Einnahmen muß sich wirtschaftlich in einer Vermehrung des Vermögens des Abgabep6ichtigen

auswirken. Das bedeutet, daß von einem steuerlich beachtlichen Zu6uß nur dann gesprochen werden kann, wenn der

Abgabep6ichtige rechtlich und wirtschaftlich über die Einnahmen verfügen kann. Ist aber der

einkommensteuerrechtliche Tatbestand des Zu6ießens einmal verwirklicht worden, dann kann dieser Tatbestand

durch Änderung in folgenden Jahren nicht mehr rückgängig gemacht werden, dies selbst dann nicht, wenn schon im

Zeitpunkt des Zu6usses feststehen sollte, daß der zuge6ossene Betrag (die Einnahme) in späteren Jahren ganz oder

teilweise wieder zurückzuzahlen ist (Hofstätter-Reichel, Kommentar zu § 19 EStG 1972, Textziffer 3).
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